
Alle Beträge in EUR.

ALLE BUNDESLÄNDER

Gesetzliche  
Renten­
versicherung

Beitragsbemessungsgrenze für die jährl. 101.400,00
8.450,00allgemeine Rentenversicherung monatl.

Bezugsgröße für die jährl. 47.460,00
3.955,00Sozialversicherung monatl.

Beitragssatz in % 18,6 %

Höchstbeitrag monatl. 1.571,70

Mindestbeitrag
112,16

– freiwillig Versicherte monatl.

Regelbeitrag für Selbstständige monatl. 735,63

367,82

603,00

40,79

51.944,00

Halber Regelbeitrag monatl.

Verdienstgrenze für (vers.-freie) 
geringfügige Beschäftigung

monatl.

Aktueller Rentenwert (ab Juli 2025) monatl.
Durchschnittsentgelt jährl.

Gesetzliche  
Kranken­
versicherung

Beitragsbemessungsgrenze jährl. 69.750,00

Versicherungspflichtgrenze jährl. 77.400,00

Beitragssatz (inkl. durchschnittli-
chem Zusatzbeitrag von 2,9%)

17,5 %

Höchstbeitrag (inkl. durchschnittli-
chem Zusatzbeitrag von 2,9 %) monatl. 1.017,19

Max. PKV-Zuschuss vom AG monatl. 508,59

Gesetzliche  
Pflege­
versicherung

Beitragsbemessungsgrenze jährl. 69.750,00

Versicherungspflichtgrenze jährl. 77.400,00

Beitragssatz in % (Kinderlose)¹ 3,6 % (4,2 %) ¹

Höchstbeitrag (Kinderlose)¹ monatl. 209,25 (244,13) ¹

Max. PPV-Zuschuss vom AG   monatl. 104,63

1�)  Mitglieder ohne Kinder, welche das 23. Lebensjahr vollendet haben = 4,2 % (Arbeitnehmer-Anteil 2,4 %); Mitglieder mit 
1 Kind = 3,60 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,8 %, lebenslang); für jedes weitere Kind (bis zu max. 5 und mehr) reduziert sich 
der Arbeitnehmer-Anteil um jeweils weitere 0,25 % (während der aktiven Erziehungszeit)

Arbeitslosen­
versicherung

Beitragsbemessungsgrenze jährl. 101.400,00

Beitragssatz in % 2,6 %

Höchstbeitrag monatl. 219,70

Renten der
gesetzlichen
Schüler-Unfallver­
sicherung
(ab 20 % Minderung 
der Erwerbsfähigkeit 
(MdE)

Geburt bis Eintritt 
Kindergarten/Schule keine Rente

bis 5 Jahre 2 monatl. 659,00

von 6 bis 14 Jahren monatl. 879,00

von 15 bis 17 Jahren monatl. 1.055,00

ab 18 Jahre monatl. 1.582,00

2) Frühestens ab Eintritt in Krippe/Kita/Schule. Die Werte beziehen sich auf 100 % MdE.

Höchstbeträge
Freistellung von 
der KEst

Familienstand

Alleinstehend Sparerpauschbetrag 1.000,00

Verheiratet Sparerpauschbetrag 2.000,00

Höchstbeträge
Vorsorge-
aufwendungen

Sonderausgabenabzug Basisrente 100 % der Beiträge, max. 30.825,60

Absetzbare Vorsorgeaufwendun­
nach Berücksichtigung von GKV 
und GRV-Beiträgen z.B. Risiko-LV 

Arbeitnehmer 1.900,00

Selbstständige 2.800,00

Wichtige Versicherungsdaten auf einen Blick
2026

Ralf Garwels
Notiz
Zusatzbeitrag 2,9% Höchstsatz AG Zuschuss korrigieren




